
Qualitätssicherungssystem mit regionalem Herkunftsnachweis  
"Geprüfte Qualität - Bayern"  
 
Über den gesetzlichen Standards liegende Leistungsinhalte für den  
Produktbereich „Brot und Kleingebäck“ 
 
Stand: 31.12.2010 

 
     

Merkmale Gesetzliche Grundlagen Anforderungen von 
Geprüfte Qualität 

Höhere Anforderungen 
Warum 

Überprüft durch 
Kontrolle 

Qualitätsmerkmale 
Backwaren 

Entsprechend den 
lebensmittelrechtlichen 
Vorgaben 

Bewertung der Backwaren nach  
- Form, Aussehen 
- Oberfläche, 

Krusteneigenschaft 
- Lockerung, Krumenbild 
- Struktur, Elastizität 
- Geruch, Geschmack 
anhand des DLG-Prüfschemas 
mindestens mit Kennzahl 4,0 oder 
Bestehen der  
DLG-Prüfung mit Auszeichnung 

Sicherstellen eines über dem Standard 
liegenden Qualitätsniveaus 

Qualitätsprüfung durch den 
Prüfungsdienst der 
Fördergemeinschaft des 
deutschen Bäckerhandwerks 

Kontrollsystem 

Seit Inkrafttreten des EU-Hygienepakets 
zum 01.01.2006 sind 
Lebensmittelunternehmer zu 
Eigenkontrollen und Dokumentation 
verpflichtet 

Verpflichtendes dreistufiges 
Kontrollsystem mit hoher 
Kontrolldichte: Eigenkontrolle 
(einschließlich Dokumentation), 
Kontrolle durch unabhängige 
Prüfeinrichtungen, staatliche 
Kontrolle der Kontrollen 

Übergeordnete Maßnahme zur 
Systemabsicherung (Prozessqualität) 

Aufeinander aufbauendes 
Kontrollsystem 

Freiwillige 
Kontrolleinrichtungen Keine gesetzliche Vorgabe Zertifizierungseinrichtung nach 

DIN EN 45011 akkreditiert 

Beleg der fachlichen Kompetenz und 
Unabhängigkeit der 
Zertifizierungsstellen (Prozessqualität) 

Zulassung der 
Zertifizierungsstelle bei 
Vorliegen der Akkreditierung 
durch Programmträger 
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